
VORTRAG  BEIM 30. GAU - FRAUENFRÜHSTÜCK , TV WANGEN E.V. 1890 

02. April 2023 

„Hilfe im 

Pflegedschungel“ 



ABLAUF 

 

 
1. Vorstellung Frau Deutsch, beruflicher Hintergrund 

2. Informationen rund um das Thema Pflege 

3. Leistungen nach SGB V  (auch ohne Pflegegrad möglich) 

4. Pflegehilfsmittel 

5. Pflegeversicherung SGB XI 

6. Einrichtungen der VvP  

7. Zeit für Rückfragen, persönlicher Austausch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. 



BERUFLICHER HINTERGRUND  
 

 
 

 

  Examinierte Altenpflegerin 

  Qualitätsmanagementbeauftragte im   

                    Gesundheitswesen 

  Pflegedienstleitung  



 

 

 

Was ist denn eigentlich eine 

Pflegelotsin? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
• Kostenfreie und neutrale Beratung für hilfe- und pflegebedürftige 

Menschen und ihre pflegenden Angehörigen 

• In Göppingen und im Landkreis 

• Gefördert für 3 Jahre durch die: 

 



 
PFLEGESITUATIONEN SIND SEHR INDIVIDUELL 
 

Sie entstehen oftmals von heute auf morgen und so viele Fragen sollten am 
besten sofort eine Antwort finden 
 
 

• Welche Pflegeangebote gibt es? 

• Wo finde ich diese? 

• Wie erhalte ich finanzielle Unterstützung? 



Wir bieten Informationen, Beratung und Begleitung von Menschen die 

Gesprächsbedarf zum Thema Pflege haben 

 

• Unterstützungs-, Entlastungs- und Selbsthilfemöglichkeiten 

• Gesetzliche und finanzielle Rahmenbedingungen wie z.B. 

Pflegeversicherung 

• Stärkung der Selbstbestimmung zur Erhaltung und Verbesserung der 

Lebensqualität, Versorgungsbrüche vermeiden 

 

ZIEL DES BERATUNGSANGEBOTS 



 
 
 
 

   
Ein Ambulanter Pflegedienst kommt um Leistungen zu erbringen wie: 

 

• Medikamentengabe 

• Richten der Medikation in Wochenbox 

• An-/ Ausziehen der Kompressionsstrümpfe 

• Blutzucker- Messungen/ Insulin verabreichen 

• Verbandswechsel etc. 
 

 

DIESE LEISTUNGEN SIND AUCH OHNE EINEN 

PFLEGEGRAD MÖGLICH 

 

„VERORDNUNG FÜR HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE“ 



 

 

1. Pflegebett 

2. Toilettensitzerhöhung 

3. Rollator 

4. Duschstuhl 

5. Badewannenlifter 

6. Toilettenstuhl/ Nachtstuhl 

7. Inkontinenzmaterial  

 

 

 

 WICHTIG: 

„VERORDNUNG FÜR HÄUSLICHE KRANKENPFLEGE“ UND 

„PFLEGEHILFSMITTEL“ VOM HAUSARZT  VERSCHREIBEN LASSEN! 

 

„Pflegehilfsmittel“ 

DIESE LEISTUNGEN SIND AUCH OHNE EINEN 

PFLEGEGRAD MÖGLICH 



Der Begriff der Pflegebedürftigkeit wird gesetzlich festgelegt (Elftes Buch des 

Sozialgesetzbuchs SGB XI) 

 

1. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer- für mindestens sechs Monate 

bestehen 

2. Es werden körperliche ebenso wie geistige oder psychische Einschränkungen 

in die Bewertung der Pflegebedürftigkeit einbezogen 

3. Sie müssen einen Antrag auf Einstufung bei der Pflegekasse (an die 

Krankenkasse angegliedert) stellen, die Einstufung erfolgt nicht automatisch 

4. Im Fokus der Begutachtung steht die Frage, wie selbständig die Betroffenen 

Versicherungsnehmer ihren Alltag noch gestalten können 

WER HAT ANSPRUCH AUF EINEN PFLEGEGRAD? 



Haushaltsführung und 

Außerhäusliche 

Aktivitäten werden 

betrachtet. 

Sie sind jedoch für die 

Pflegebedürftigkeit nicht 

relevant. 

FOLGENDE MODULE WERDEN BEI DER  

MDK-BEGUTACHTUNG BERÜCKSICHTIGT 



 

PFLEGEGELD- / PFLEGESACHLEISTUNGEN 

ODER KOMBINATIONSLEISTUNGEN 

PFLEGEGELD 

Angehörige führen die Pflege eigenständig durch. (Bsp. PG3 =545,00€)  

Es kommt kein Pflegedienst. 

 

Ausnahme:  

SGB V-Leistungen wie  

- Medikamentengabe 

- An-/ Ausziehen der KS-Strümpfe 

- BZ-Messungen  



 

PFLEGEGELD- / PFLEGESACHLEISTUNGEN 

ODER KOMBINATIONSLEISTUNGEN 

PFLEGESACHLEISTUNGEN 

Die Pflege wird durch den Pflegedienst durchgeführt. (Bsp. PG3 

=1.363,00€)  

  

Wird das Pflegegeld nicht vollständig ausgeschöpft, verfällt die 

Geldleistung! 



 

PFLEGEGELD- / PFLEGESACHLEISTUNGEN 

ODER KOMBINATIONSLEISTUNGEN 

KOMBINATIONSLEISTUNGEN 

Kombination aus Leistungen durch den Pflegedienst und Anspruch aus dem 

Pflegegeld: 

 

Rechenbeispiele für PG3:  

  

• Sachleistungen = 1.363,00€      Bsp.1   50% davon werden genutzt =    681,50€ 

                                                         Bsp.2   90% davon werden genutzt = 1.226,70€ 

• Geldleistung = 545,00€             Bsp.1   50% Erhalt von Geldleistung=    272,50€ 

                                                   Bsp.2   10% Erhalt von Geldleistung=     54,50€ 



AMBULANT VOR STATIONÄR 

Mobile Hilfen und Pflege Zuhause 

• Hausnotruf 

• Essen auf Rädern 

• Mobile soziale Dienste / ambulante Pflegedienste 

• Haushaltsnahe Dienstleister 

• Krankenpflegevereine 

• 24-Stunden Betreuung aus Osteuropa 



LEISTUNGEN AUS DER PFLEGEVERSICHERUNG 



40 € MONATLICH 

 

1. HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL 

2. FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL 

3. EINMALHANDSCHUHE 

4. BETTSCHUTZUNTERLAGEN  ETC. 

 

Anspruch besteht ab Pflegegrad 1- 5 

PFLEGEHILFSMITTEL DIE ZUM VERBRAUCH 

BESTIMMT SIND NACH §40 



1625 
– 

HEUTE 



Donnerstags  

14:30 bis 17:30 Uhr 

Katholisches Gemeindehaus in 

Wäschenbeuren 

EINRICHTUNGEN DER VINZENZ VON PAUL  

REGION GÖPPINGEN 



EINRICHTUNGEN DER VINZENZ VON PAUL  

REGION GÖPPINGEN 

Montags 

14:30 bis 17:30 Uhr 

Hauptstr.7 

in Rechberghausen 



EINRICHTUNGEN DER VINZENZ VON PAUL  

REGION GÖPPINGEN 



EINRICHTUNGEN DER VINZENZ VON PAUL  

REGION GÖPPINGEN 



EINRICHTUNGEN DER VINZENZ VON PAUL  

REGION GÖPPINGEN 



EINRICHTUNGEN DER VINZENZ VON PAUL  

REGION GÖPPINGEN 



PREISE STATONÄRE DAUERPFLEGE   

HAUS KATHARINA BÖRTLINGEN 



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit  

Haben Sie noch Fragen? 

 
Carmen Deutsch 

Oberhofenstraße 10 

73033 Göppingen 

Tel.: 07161 1560210 

carmen.deutsch@vinzenz-sd.de 
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